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Seit dem 12. Oktober 2011 sitzt der kur-
dische Aktivist Ali Ihsan Kitay in Hamburg 

wegen des Vorwurfs der „Mitgliedschaft in 
einer terroristischen Vereinigung“ gemäß 
§ 129b StGB in Haft. Er soll zwischen 2007 
und 2008 in Hamburg und der nördlichen Re-
gion der BRD verantwortlicher Kader der Ar-
beiterpartei Kurdistans (PKK) gewesen sein. 
Konkrete Straftaten in der BRD werden ihm 
nicht vorgeworfen. Die Generalbundesanwalt-
schaft (BAW) bewertet die PKK jedoch als 
terroristische Vereinigung im Ausland.

Der Aktivist der kurdischen Bewegung, 
der bereits mehr als 18 Jahre in der Türkei 
im Gefängnis saß und dort mehrfach gefol-
ter t wurde, ist in Hamburg den verschärften 
Bedingungen der Isolationshaft ausgesetzt. 
Besuch von Verwandten und Bekannten darf  
14-tägig für eine halbe Stunde empfangen 
werden. Die Gespräche mit Besucher_innen 
finden allerdings hinter einer Trennscheibe 
im Beisein von Beamt_innen des LKA statt 
und werden von den Behörden filmisch auf-
gezeichnet. Die gesamte Post einschließlich 
der Verteidiger_innenpost wird überwacht. 
Seit Wochen hat der Inhaftier te, der kein 
Deutsch spricht, keinen Zugang zu türkisch-
sprachigen Büchern. Diese werden ihm trotz 
Genehmigung durch den Haftrichter von der 
Gefängnisleitung vorenthalten.

Das Hamburger Untersuchungsgefängnis 
ist für seine besonders rigide Praxis insbe-
sondere im Umgang mit migrantischen Gefan-
genen bekannt. Durch die Isolationshaft und 
den damit verbundenen Reizentzug – wenig 
Tageslicht in der Zelle sowie Ausschluss von 
der Möglichkeit zu arbeiten, Sport zu treiben 
oder Deutschkurse zu besuchen – dient of-
fensichtlich dazu, den politischen Willen und 
die Integrität der Persönlichkeit von Gefan-
genen zu brechen. Das Perfide im Fall von 
Ali Ihsan Kitay ist, dass die BAW und der Er-
mittlungsrichter die Teilnahme an Sport, den 
Besuch von Gemeinschaftsveranstaltungen 
und den notwendigen Deutschkurs schon vor 
Monaten ausdrücklich erlaubt hat. Trotz der 

Intervention seiner Anwält_innen und von 
Bürgerschaftsabgeordneten verweigert ihm 
die Verwaltung der Untersuchungshaftanstalt 
diese Rechte jedoch weiterhin ohne nachvoll-
ziehbare Gründe. Somit verbringt der politi-
sche Gefangene 23 Stunden am Tag isolier t 
in seiner Zelle.

Der politische Hintergrund der Kriminali-
sierung kurdischer Aktivist_innen ist mehr als 
deutlich. Die Bundesregierung zielt aus wir t-
schaftlichen und geostrategischen Interes-
sen darauf, die in der Türkei sehr erfolgreich 
agierende kurdische Bewegung zu schwä-
chen. Es geht um den Zugang zu Öl- und Gas-
ressourcen im gesamten Mittleren Osten und 
den Bau der Nabucco-Pipeline. Die Türkei mit 
der zweitgrößten NATO-Armee wird dabei als 
Bündnispartnerin und zukünftige Energie-
drehscheibe gesehen und dafür die feuda-
listisch-autoritäre Regierung unter Führung 

der AKP („Wahrheits- und Gerechtigkeitspar-
tei“) und Ministerpräsident Erdogan als de-
mokratisch verklär t. Die Regierung betreibt 
jedoch eine gewaltsame Unterdrückungspo-
litik gegen die kurdische Bevölkerung sowie 
die emanzipatorische kurdische Bewegung. 
Das Militär verübt Kriegsverbrechen, es wird 
wieder auf  offener Straße gefolter t bezie-
hungsweise extralegal hingerichtet und mehr 
als 6.500 Politiker_innen und Aktivist_innen 
sitzen in Haft. Die Realität, dass die PKK in 
der kurdischen Bevölkerung verankert und 
seit Jahren auf  einen Friedensdialog orien-
tier t ist, wird dabei konsequent ausgeblen-
det. Eine emanzipatorische und vor allem gut 
organisier te basisdemokratische Kraft kann 
in einer strategisch wichtigen Region gerade 
in Hinblick auf  die Neuaufteilung des Mittle-
ren Ostens scheinbar nicht geduldet werden. 
(Mehr Infos auf  freealiihsan.tk)

FREIRAUM DES MONATS

Freiheit für alle politischen Gefangenen! 
Freiheit für Ali Ishan Kitay!... ist ein monatlich in Hamburg erschei- 

nender Newsletter gefördert von der Ortsgruppe 
Hamburg der Roten Hilfe. Die Rote Hilfe ist eine 
linke, parteiunabhängige, strömungsübergreifen-
de Schutz- und Solidaritätsorganisation, die sich 
an der Seite aller sieht, die aufgrund politischer 
Aktivitäten Opfer staatlicher Repressionen gewor-
den sind.

Informationen:
hamburg@rote-hilfe.de
http://pressback.blogsport.de
https://systemausfall.org/rhhh

Kontakt:
www.hamburg.rote-hilfe.de
V.i.S.d.P.: R. Bernert 
Postfach 3255, 37022 Göttingen
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innerstaatlich rechtlich oder politisch nicht 
durchsetzbare Maßnahmen anzutreiben und 
dann darauf  verweisen, aufgrund des EU-
Rechts nun mal daran gebunden zu sein.

Dieses Buch versucht, vor allem mit Blick 
auf  die Repression gegen soziale Bewegun-
gen, eine kritische Einführung in die Arbeit 
der EU zu geben und einige Schauplätze der 
Repressionszusammenarbeit vorzustellen. 
Es enthält einen Überblick über die Entwick-
lung der Repression in Frankreich, England 
und der BRD als treibende Kräfte innerhalb 
der EU sowie Texte zu den Themen EUISS, 
der polizeilichen Zusammenarbeit, der EU-
Terrorliste, Frontex und Eurojust. Am Ende 
des Buches steht eine Auswertung, die mit 
ver tiefenden Informationen versucht, den 
Gesamtzusammenhang zwischen den Kapi-
teln deutlich zu machen. Ausgemachtes Ziel 
des Buches ist dabei die Verständlichkeit für 
alle Interessier ten auch ohne viel Vorwissen. 
Dieses Buch hat keineswegs den Anspruch, 
die europäische Sicherheitsarchitektur allum-
fassend darzustellen. Es soll vielmehr Anstoß 
geben, sich auch aus linker Perspektive mehr 
damit zu beschäftigen, eine Analyse vorzu-
nehmen und dieses Wissen in der Bildung 
von Gegenstrategien zu berücksichtigen. 

Die Hamburger Ortsgruppe der Roten Hil-
fe hat seit geraumer Zeit an einer Ver-

öffentlichung zur Repressionspolitik der EU 
gearbeitet. Geplant war sie als Broschüre, 
wobei sich jedoch schnell herausstellte, dass 
dieses Thema zu komplex für solch ein For-
mat ist und schließlich ein ganzes Buch ent-
stand. „Eurovisionen“ erscheint nun endlich 
Ende März beim Pahl-Rugenstein Verlag und 
wird sich mit diversen Aspekten der europä-
ischen Sicherheitsarchitektur beschäftigen:

Repressionsmaßnahmen gegen soziale 
Bewegungen gehen längst nicht mehr nur 
von der Ebene der Bundesländer oder Na-
tionalstaaten aus – ein entscheidender Teil 
der Sicherheitspolitik wird von der EU vorbe-
reitet und umgesetzt. Dabei passier t vieles 
in intransparenten Verfahren und bleibt von 
der Öffentlichkeit unbeachtet, was unter an-
derem daran liegen dürfte, dass die kompli-
zier te Funktionsweise und der Einfluss der 
EU von den wenigsten durchschaut werden. 
Obwohl oder gerade weil die Arbeit der EU-
Gremien zunehmend direkt auf  das Leben 
der Menschen in den Mitgliedsstaaten ein-
wirkt, wird vieles erst bekannt, wenn es be-
reits beschlossene Sache ist – auch, weil die 
nationalen Regierungen die EU dazu nutzen, 

Eurovisionen 
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ZU DUMM
Das kommt davon: Weil ein britischer Zivil-
Polizist in einem Einkaufszentrum umher-
schnüffelte, um dort vermeintlich vermehrten 
Diebstahl zu untersuchen, wurde er von der 
flächendeckenden Kameraüberwachung er-
fasst und von einem gerade im Dienst befind-
lichen CCTV-Operator beauftragt, doch mal 
einen auffälligen Mann im Auge zu behalten. 
20 Minuten später stellte sich heraus, dass 
er sich die ganze Zeit selbst verfolgte und 
er wurde informiert, er könne nun von sich 
selbst ablassen.

ZU BRUCH
Die neuen „ausziehbaren Mehrzweckstö-
cke“ der Polizei in NRW taugen nicht zum 
Aufrechterhalten der öffentlichen Ordnung. 
Die dort erst im Herbst eingeführten Tele-
skopschlagstöcke sollen auch in NRW „die 
Lücke zwischen Pfefferspray an einem Ende 
und dem Schusswaffengebrauch am ande-
ren Ende durch ein effektives Einsatzgerät 
dazwischen schließen“. Allerdings brachen 
schon beim Training – wahrscheinlich durch 
zu euphorisches Benutzen – Teile der Griffe 
ab, weshalb nun alle 9.300 Exemplare nach-
gebessert werden müssen. Zu unserer aller 
Sicherheit.

ZU TEUER
130.000 Euro soll es kosten, dass eine Soft-
ware – der fragwürdige Bundestrojaner – er-
schnüffelte Daten auch wieder löschen kann. 
Dies behaupten zumindest die Ermittlungs-
behörden in NRW, die einer Aufforderung 
zur Löschung von illegal erfassten Daten 
nicht nachkamen und eingestehen mussten, 
dass sie bei der Herstellungsfirma eben die-
se Funktion nicht bestellt hatten. Was für ein 
Zufall und was für ein ziemlich teurer Delete-
Button.

Geheimdienste sollen geheim bleiben
Spamproblem macht BND, AMD und VS wenig Probleme
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terfragen von Geheimdiensten notwendig. 
Dies zeigt auch die theoretische Kontrolle 
der Geheimdienste durch ein parlamenta-
risches Gremium, in dem Abgeordnete des 
Bundestages anteilig ver treten sind. Ihnen 
wird in einem Abstand von höchstens sechs 
Monaten über die jeweiligen vergangenen 
Maßnahmen der Geheimdienste berichtet, 
denen von einer Kommission (der so ge-
nannten G 10-Kommission) zugestimmt 
wurde. Eine gerichtliche Kontrolle ist nicht 
vorgesehen. Die Entscheidung, ob und wor-
über informier t werden soll, steht dem par-
lamentarischen Gremium – das ein Eigen-
leben des Nachrichtendienstes verhindern 
soll – selbstverständlich nicht zu. Wer hier 
noch keinen Widerspruch entdeckt, sollte 
wissen, dass selbst eine so niedrigschwel-
lige und nachträgliche Kontrolle auf  Ableh-
nung stößt. Dann überraschen auch nicht 
mehr die Wor te aus dem Munde des dama-
ligen Innenministers Wolfgang Schäuble, 
dass Parlamentskontrolle auf  Öffentlichkeit 
abziele, Nachrichtendienste aber den Ver-
zicht auf  Öffentlichkeit bräuchten. Damit 
begründete er 2009 die bisher noch nicht 
umgesetzte Forderung nach einer „ande-
ren Ar t der Kontrolle der Nachrichtendiens-
te“, etwa durch namhafte Persönlichkeiten. 
Solche sicherheitsfanatischen Aussagen à 
la Schäuble sollten in Anbetracht der recht-
lichen Befugnisse der Geheimdienste zu 
denken geben - vor allem in Hinblick auf  
die immer weiter for tschreitenden tech-
nischen Möglichkeiten. Und dass von den 
mehr als 37 Millionen E-Mails und Daten-
verbindungen, die die drei Geheimdienste 
im Jahr 2010 überprüft haben, weil darin 
bestimmte Schlagwör ter wie „Bombe“ vor-
kamen, 90 Prozent Spam waren, vermag 
dann noch nicht mal ein Grund zur Scha-
denfreude sein.

In der BRD gibt es derzeit drei Nachrich-
tendienste: Den Bundesnachrichtendienst 
(BND), das Amt für den militärischen Ab-
schirmdienst (MAD) und das Bundesamt 
für Verfassungsschutz (VS). Legitimations-
grund für die Existenz der Geheimdienste 
soll sein, den Staat, seine Verfassung und 
sein Militär zu schützen, indem sie „sicher-
heitsrelevante“ Informationen sammeln 
und auswer ten. Im Inland ist der Verfas-
sungsschutz als Behörde des Innenministe-
riums für die „innere Sicherheit“ zuständig. 

Dem Bundesamt für Verfassungsschutz 
arbeiten auch die 16 Landesämter für 

Verfassungsschutz zu. Besonders abgese-
hen haben sie es auf  Aktivitäten, die gegen 
die „freiheitlich-demokratische Grundord-
nung“ gerichtet sind. Darunter fallen nach 
offizieller Terminologie unter anderem so-
genannter Links-, Rechts- und Ausländer-
extremismus. 2500 Mitarbeiter_innen sind 
darauf  angesetzt, die Ausforschung aus of-
fenen Quellen wie Medien aber auch durch 
Telefon-, Internet- und Briefüberwachung 
zu ermöglichen. Zusätzliche Informationen 
liefern V-Leute. Die Geheimdienste der BRD 
haben nun in letzter Zeit öffentlich negati-
ve Schlagzeilen gemacht. So wurde selbst 
von staatstreuer Seite bemängelt, dass 
trotz eines jährlichen Budgets von über 
173 Mio. € und der Vielzahl an Mitarbei-
ter_innen plus V-Leute die rassistischen 
Morde der rechten Organisation NSU vom 
Verfassungsschutz nicht verhinder t oder 
rechtzeitig aufgeklär t werden konnten. 
Solche Kritik trifft allerdings nicht den Kern 
des Problems. Denn in ihrer Konsequenz 
können lediglich Forderungen nach effek-
tiveren Arbeits- und damit Ausspähmetho-
den erhoben werden. Wer es mit so viel 
Kohle nicht schafft, rechte Mörder_innen 
zu entlarven, hat in dieser Logik entweder 
nicht effektiv gearbeitet und muss daher 
noch mehr und besser ausforschen oder 
muss – etwa durch Gesetzesänderungen 
– mehr Befugnisse zugesprochen bekom-
men. Vielmehr ist ein grundsätzliches Hin-

Die jahrelange Überwachung mehrerer Ber-
liner Aktivist_innen durch das Bundesamt 

für Verfassungsschutz war rechtswidrig – zu 
diesem Ergebnis ist nun auch das Verwal-
tungsgericht Berlin gekommen. Die Klagefüh-
rer_innen waren zwischen 1998 und 2006 
während Ermittlungen gegen die „militante 
gruppe“ (mg) observiert worden, obwohl es 
keinerlei Anfangsverdacht für eine Tatbeteili-
gung oder eine Verbindung zur mg gab. Die 
Überwachung folgte der kruden Logik: Wenn 

keine Hinweise zu finden sind, sind die Ver-
dächtigen wohl besonders geschickt und es 
muss mehr ermittelt werden. Daher hörte 
der Verfassungsschutz verschiedene Telefon-
anschlüsse ab – teilweise durchgängig über 
acht Jahre –, las Internetkommunikation und 
E-Mails mit, filmte die Wohnungseingänge 
der Verdächtigen oder verfolgte sie mit Ob-
servationsteams. Auch der Telefonanschluss 
eines Anwält_innenbüros und damit sensible 
Gespräche mit Mandant_innen wurden mit-

„Kommt doch aus ´nem sicheren Tritt-
Staat“, lautet der Kommentar unter 

einer der Karikaturen des Anfang März in 
Bayern an die Öffentlichkeit gelangten Poli-
zeikalenders. Sie zeigt einen Schwarzen, der 
von einem Polizisten getreten wird. Ohne an 
dieser Stelle weitere Karikaturen reproduzie-
ren zu müssen, dürfte schnell klar sein, dass 
es sich dabei um zweifellos offen rassistische 
Bilder handelt, deren menschenverachtendes 
Potential nicht erst diskutiert werden muss. 
Neben rassistischen Karikaturen finden sich 
auch frauenfeindliche und homophobe Bil-
der in dem Kalender, der von der Deutschen 
Polizeigewerkschaft (DPolG) in bayerischen 
Dienststellen in Umlauf  gebracht worden ist. 

Nachdem der Kalender von amnesty inter-
national als „eindeutig rassistisch“ bezeichnet 
wurde und einen kleinen Skandal auslöste, 
wies zumindest der Münchener Polizeipräsi-
dent Wilhelm Schmidbauer seine Dienststellen 
an, den Kalender nicht mehr aufzuhängen. Al-
len anderen Präsidien stellte das bayerische 
Innenministerium jedoch frei, wie sie in der 
Sache verfahren möchten. Zwar entfernten 
einige Präsidien die Kalender zumindest aus 
„Räumen mit Publikumsverkehr“, die Reaktio-
nen der Pressesprecher_innen geben jedoch 
nicht viel Hoffnung auf  Einsicht. So räumt etwa 
das Polizeipräsidium Oberbayern Nord ledig-

lich ein, die Karikaturen „könnten als prob-
lematisch angesehen werden“, und immer-
hin seien ja die ersten beiden Monatsblätter 
„nicht zu beanstanden“. Das Polizeipräsidium 

Oberfranken brüstet sich damit, schon früher 
als alle anderen, vor rund einem Monat, auf  
den Kalender aufmerksam geworden zu sein. 
Reaktion? Keine. Und der bayerische Landes-
verband der DPolG, der 3000 Exemplare des 
Kalenders verteilte, wehrt sich gegen jegliche 
Rassismus-Vorwürfe, denn die Karikaturen 
seien ja „nicht für die Öffentlichkeit bestimmt 
gewesen“ und dienten lediglich der „Entlas-
tung“ strapazierter Polizist_innen. 

Keine Hinweise, mehr Überwachung? 
Pleite für den Verfassungsschutz im mg-Verfahren

Rassistischer Polizeikalender der DPolG
Ganz normaler Polizeijargon

Dass Bilder wie das oben beschriebene zur 
„Entlastung“ dienen sollen, dürfte bereits zu 
denken geben. Dass aber etwa der Chef  des 
Landesverbandes der DPolG, Hermann Ben-
ker, kundtut, es handele sich bei den rassis-
tischen Witzen lediglich um normalen „Polizei-
jargon“, weist (willentlich oder nicht) darauf  
hin, dass der Kalender nur die Spitze des Eis-
bergs ist. Die Karikaturen hätten „nichts mit 
der Herabwürdigung eines Personenkreises 
zu tun“, so Benker.

Gewalttätige Abschiebungen Illegalisierter, 
verstärkte Personenkontrollen von und will-
kürliche Gewaltakte gegen Migrant_innen, um 
nur einige Beispiele aus dem alltäglichen Um-
gang deutscher Polizist_innen mit bestimmten 
Personenkreisen zu nennen, beweisen das 
Gegenteil. Der Kalender und die innerpolizei-
lichen Reaktionen darauf  offenbaren vielmehr 
eine interne Logik der Institution Polizei, die 
von rassistischen Vorurteilen geprägt ist, 
systematisch Feindbilder aufbaut, und dazu 
anregt, Aggressionen auf  diese zu projizie-
ren. Die alleinige Existenz von Diskussionen 
darüber, ob der Kalender „nur ein Witz unter 
Kollegen“ sei, verweist wieder einmal – gera-
de vor dem Hintergrund der NSU-Morde – auf  
die Notwendigkeit einer Entnazifierung von 
deutscher Polizei und Gesellschaft.

gehört, weil einer der Verdächtigen angeb-
lich über diesen Anschluss telefonierte. Die 
G10-Kommission des Bundestags, die Über-
wachungen durch die Geheimdienste geneh-
migen muss, winkte all das als „zulässig und 
notwendig“ durch.

Bereits 2010 hatte der Bundesgerichts-
hof  festgestellt, dass die strafrechtliche Über-
wachung durch das BKA rechtswidrig war.


